
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehrungsordnung 
Pferdesportverband Westfalen e.V. 

Fassung ab 1. März 2025 

 



Präambel 

Der Pferdesportverband Westfalen kann Persönlichkeiten ehren und auszeichnen, die besondere 

Verdienste um den Pferdesport in Westfalen erworben haben. Auszeichnungen können in 

verschiedenen Bereichen erfolgen. Sie sind mehrstufig angelegt. Der Bogen spannt sich von der 

Ehrenurkunde mit der Bedeutung eines besonderes feierlich ausgedrückten Dankes bis hin zur 

Goldenen Plakette oder Medaille, die ein Jahrzehnte währendes, herausragendes Engagement 

würdigt.  

Darüber hinaus stehen dem Verband mit der Fritz-Sümmermann-Auszeichnung und der Goldenen 

Ehrennadel zwei Ehrungen zur Verfügung, die – ebenso wie Goldene Plaketten oder Medaillen - 

ausschließlich durch das Präsidium vorgeschlagen und vergeben werden.  

 

§ 1 Auszeichnungen  

Es können Auszeichnungen für besondere Verdienste in folgenden Bereichen verliehen werden: 

• in Vereinen 

• in der Pferdesportjugend 

• in der Ausbildung 

• in der Unterstützung und im Sponsoring 

• in Verbänden 

Die Auszeichnungen innerhalb der Bereiche bauen aufeinander auf. Sie umfassen die vier Stufen:  

1. Ehrenurkunde 

2. Bronzene Auszeichnung 

3. Silberne Auszeichnung 

4. Goldene Auszeichnung 

 

§ 2 Verfahren  

2.1 Vereins-, Ausbildungs- und Sponsorenauszeichnungen 

Ehrenurkunden sowie Bronzene oder Silberne Plaketten/Medaillen werden von den Vorständen der 

Mitgliedsvereine mit einer Befürwortung des zuständigen Stadt-, Kreis- oder Bezirksverbandes oder 

unmittelbar vom zuständigen Stadt-, Kreis- oder Bezirksverbände beantragt.  

Ehrenurkunden werden in der Regel durch den beantragenden Verein überreicht. Die Überreichung 

von Bronzenen oder Silbernen Plaketten/Medaillen erfolgt in Abstimmung zwischen dem Stadt-, Kreis- 

oder Bezirksverband und dem Pferdesportverband Westfalen.  

Goldene Plaketten oder Medaillen werden ausschließlich durch das Präsidium des 

Pferdesportverbandes Westfalen vergeben und überreicht. 



2.2. Jugendauszeichnungen 

Jugend-Ehrenurkunden sowie Bronzene oder Silberne Jugend-Plaketten werden von den 

Jugendvorständen der Mitgliedsvereine mit einer Befürwortung des Jugendvorstandes des 

zuständigen Stadt-, Kreis- oder Bezirksverbandes oder unmittelbar vom Jugendvorstand des 

zuständigen Stadt-, Kreis- oder Bezirksverbände beantragt.  

Jugend-Ehrenurkunden werden in der Regel durch den beantragenden Vereins-Jugendvorstand 

überreicht. Die Überreichung von Bronzenen oder Silbernen Jugend-Plaketten erfolgt in Abstimmung 

zwischen dem Jugendvorstand im Stadt-, Kreis- oder Bezirksverband und dem Jugendvorstand im 

Pferdesportverband Westfalen.  

Goldene Jugend-Plaketten werden ausschließlich durch den Jugendvorstand des 

Pferdesportverbandes Westfalen vergeben und überreicht.  

 

2.3 Verbandsauszeichnungen 

Ehrenurkunden sowie Bronzene oder Silberne Plaketten werden von den Vorständen der Stadt-, 
Kreis- oder Bezirksverbände beantragt.  

Ehrenurkunden werden in der Regel durch den beantragenden Stadt-, Kreis- oder 
Bezirksreiterverband überreicht. Die Überreichung von Bronzenen oder Silbernen Plaketten erfolgt in 

Abstimmung zwischen dem Stadt-, Kreis- oder Bezirksverband und dem Pferdesportverband 

Westfalen.  

Goldene Plaketten werden ausschließlich durch das Präsidium des Pferdesportverbandes Westfalen 

vergeben und überreicht. 

 

Für alle vorgenannten Ehrungen gilt:  

Zwischen Folgeauszeichnungen einer Person soll eine angemessene Zeit des weitergehenden 

Engagements liegen. Nur in begründeten Ausnahmefällen, beispielsweise zum Ende einer 

ehrenamtlichen Tätigkeit, kann eine Ehrung auch außerhalb der vorgesehenen Stufenreihenfolge 
erfolgen.  

Eine Ehrung ist eine besondere Würdigung einer Persönlichkeit, die einen gebührenden Rahmen 

verdient.  Zeitgleiche Auszeichnungen mehrerer Personen sollen ausdrücklich vermieden werden und 
sind nur in Ausnahmen und in enger Abstimmung mit dem Pferdesportverband Westfalen denkbar.  

Beantragte Auszeichnungen mit einer Ehrenurkunde, einer Bronzenen Auszeichnung oder einer 
Silbernen Auszeichnung sind kostenpflichtig und in der Gebührenordnung geregelt.  

Das Präsidium des Pferdesportverbandes Westfalen kann jederzeit alle Auszeichnungsformen initiativ 

vornehmen.  



§ 3 Besondere Ehrungen 

Mit der Fritz-Sümmermann-Plakette und der Goldenen Ehrennadel des Pferdesportverbandes 

Westfalen wurden zwei besonders herausragende Auszeichnungen geschaffen, die nur in besonders 

begründeten Fällen für ein herausragendes, umfassendes und prägendes Engagement vergeben 

werden.  

3.1 Fritz-Sümmermann-Plakette 

Für besonders herausragende Verdienste im Sport und in der Ausbildung von Reitern, Fahrern und 

Voltigierern verleiht der Pferdesportverband Westfalen die Fritz-Sümmermann-Plakette. Sie ist dem 

Vorsitzenden des damaligen Provinzial-Verbandes westfälischer Reit- und Fahrvereine in der Zeit von 

1948 bis 1963 gewidmet, in dessen Amtszeit die Ausbildung eine besondere Förderung erfuhr. Die 

Auszeichnung mit der Fritz-Sümmermann-Plakette kann nicht beantragt werden. Ihre Vergabe wird 

durch das Präsidium vorgeschlagen, beschlossen und vorgenommen. 

 
3.2 Goldene Ehrennadel  

Die Goldene Ehrennadel ist die höchste Auszeichnung des Pferdesportverbandes Westfalen. Sie 

unterliegt besonderen Auswahlkriterien und richtet sich an Persönlichkeiten, deren herausragendes 
und langjähriges Engagement den Verband und den Pferdesport in Westfalen in besonderer Weise 

geprägt haben. Die Auszeichnung mit der Goldenen Ehrennadel kann nicht beantragt werden. Ihre 

Vergabe wird durch das Präsidium vorgeschlagen, beschlossen und vorgenommen.  

 

§ 4 Überreichung  

Die Überreichung aller Ehrungen soll in einem der jeweiligen Ehrung angemessenen, würdigen 

Rahmen erfolgen. Mit dem Einverständnis der gewürdigten Person sollen Name und Bild durch den 

Pferdesportverband Westfalen im Rahmen der Möglichkeiten in dessen Medien veröffentlicht werden.  

 

§ 5 Aberkennung von Auszeichnungen  

Das Präsidium des Pferdesportverbandes Westfalen kann Ehrungen durch Beschluss wieder 

aberkennen, wenn sich ein Träger oder eine Trägerin einer Auszeichnung beispielsweise grob 

verbandsschädigend verhält oder rechtskräftig aus einer Mitgliedsorganisation ausgeschlossen wurde.  
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1. Übersicht der Auszeichnungen 

Auszeichnungen für herausragendes Engagement im Pferdesportverein 

Vereins- 

Ehrenurkunde 

Bronzene 

Vereinsplakette 

Silberne 

Vereinsplakette 

Goldene 

Vereinsplakette * 

 

Auszeichnungen für herausragendes Engagement in der Ausbildung 

Trainer- 

Ehrenurkunde 

Bronzene 

Trainermedaille 

Silberne 

Trainermedaille 

Goldene 

Trainermedaille * 

 

Auszeichnungen für herausragende Unterstützung und Sponsoring 

Ehrenurkunde für 

besondere 

Unterstützung 

Bronzene Plakette 

für besondere 

Unterstützung 

Silberne Plakette 

für besondere 

Unterstützung 

Goldene Plakette 

für besondere 

Unterstützung * 

 

Auszeichnungen für herausragendes Engagement im Jugendbereich 

Jugend- 

Ehrenurkunde 

Bronzene 

Jugendplakette 

Silberne 

Jugendplakette 

Goldene 

Jugendplakette * 

 

Auszeichnungen für herausragendes Engagement im Verband  

Verbands- 
Ehrenurkunde 

Bronzene 
Verbandsplakette 

Silberne 
Verbandsplakette 

Goldene 
Verbandsplakette * 

 

Besondere Auszeichnungen des Pferdesportverbandes Westfalen 

Ehrennadel * Fritz-Sümmermann-Plakette * 

 

* Das jeweilige Vorschlagsrecht obliegt ausschließlich dem PV-Präsidium bzw. PV-Jugendvorstand  



2. Orientierungskriterien für die Beantragung: Welche Auszeichnung ist geeignet 

Ehrenurkunde: Diese erste Auszeichnung ist grundsätzlich die richtige Wahl, wenn in der 

Vergangenheit noch keine Würdigung erfolgt ist und ein Engagement auf der Grundlage seiner 

beständigen Kontinuität (etwa zehn Jahren an) oder seiner besonderen Intensität (beispielsweise für 

die Umsetzung eines größeren Projektes im Verein) erstmals mit einer Ehrung gewürdigt werden soll.   

Bronzene Auszeichnung: Die Bronzene Auszeichnung soll in der Regel erst dann erfolgen, wenn 

das besondere persönliche Engagement nach der Würdigung mit der Ehrenurkunde über einen 

deutlich mehrjährigen Zeitraum beständig fortgeführt wurde oder sich in der Umsetzung von Projekten 

vertieft hat, die für die Entwicklung des Vereins eine besondere Bedeutung haben. Sie kann 

ausnahmsweise auch ohne vorherige Auszeichnung mit der Ehrenurkunde vergeben werden, wenn 

ein Engagement bereits so lange währt, dass eine Ehrenurkunde als erste Auszeichnung nicht mehr 
angemessen scheint.  

Silberne Auszeichnung: Die Silberne Auszeichnung setzt grundsätzlich die Bronzene Auszeichnung 

voraus. Sie richtet sich an besonders langjährig engagierte Persönlichkeiten, die mit ihrem Wirken die 
Entwicklung des gesamten Vereins/Verbandes oder eines Engagement-Bereichs (beispielsweise einer 

Veranstaltung oder einer Abteilung) in herausragender Weise geprägt haben. Ohne das Engagement 

der Person wären wichtige Schritte vermutlich nicht möglich gewesen oder nicht realisiert worden.  

Goldene Auszeichnung: Die Goldene Auszeichnung wird im Jugendbereich ausschließlich durch 

den Jugendvorstand der Westfälischen Pferdesportjugend und in allen anderen Bereichen 

ausschließlich durch das Präsidium des Pferdesportverbandes Westfalen vergeben. Sie richtet sich an 

besonders herausragend engagierte Persönlichkeiten, die in der Jugend oder im gesamten 

Verein/Verband, in der Ausbildung oder als Förderer und Unterstützer über Jahrzehnte hinweg eine 

ausgesprochen prägende Rolle hatten. Eine Goldene Auszeichnung soll erst vergeben werden, wenn 

sich das ehrenamtliche Engagement einer Persönlichkeit vollendet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Antragsformular 

Das nachfolgende Formular veranschaulicht, welche Informationen für die Beantragung einer Ehrung 

benötigt werden. Die Beantragung ist mittels des Formulars oder formlos möglich, sofern die 

entsprechenden Aspekte enthalten sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beantragung einer Auszeichnung für besondere Verdienste im Pferdesport 

Mit Bezug auf die PV-Ehrungsordnung (Stand: 1. März 2025) wird die nachfolgende 
Auszeichnung vorgeschlagen und beantragt: 

Bitte nur eine Auszeichnung beantragen. Zeitgleiche Ehrungen mehrerer Persönlichkeiten sollen vermieden werden.  

 

Angaben zur Person:   _______________________________________________ 

     Vorname, Name, Geburtsdatum und Wohnort der zu ehrenden Person 

 

Vorgeschlagene Auszeichnung:   _______________________________________________ 

     Bitte entnehmen Sie die Bezeichnung der Ehrungsordnung 

 

Bisherige Auszeichnung(en):   _______________________________________________ 

     Bitte angeben soweit bekannt 

 

Rahmen der Auszeichnung:   _______________________________________________ 

     Wann, wo und in welchem Rahmen soll die Würdigung stattfinden? 

 

Antragstellender Verein:   _______________________________________________ 

     Vereinsname  

      _______________________________________________ 

     Ansprechperson, Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) 

 

Begründung der Auszeichnung:   _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Infos zum Engagement im jeweiligen Bereich, Dauer, Erreichtes, 

Besonderheiten (bitte ggf. separates Blatt verwenden) 

 

Befürwortung:    Bitte fügen Sie dem Antrag die Befürwortung des zuständigen 

     Stadt-, Kreis- oder Bezirksreiterverbandes bei. 
 

_______________________________________________ 

     Ort, Datum, Name, Unterschrift der antragstellenden Person 



4. FAQ 

Wer kann Ehrungen beantragen? 

Ehrenurkunden, Bronzene oder Silberne Plaketten/Medaillen können von Vorständen der 
Mitgliedsvereine bzw. von Stadt-, Kreis- oder Bezirksreiterverbänden beantragt werden. Ehrungen im 

Jugendbereich können nur innerhalb der eigenständigen Jugendstruktur beantragt werden.  

Auszeichnungen mit Goldenen Plaketten oder Medaillen können nicht beantragt werden. Ihre Vergabe 
ist ausschließlich dem Präsidium des Pferdesportverbandes Westfalen vorbehalten. Anregungen dazu 

sind möglich und können an die Geschäftsstelle gerichtet werden. 

Das Präsidium des Pferdesportverbandes Westfalen kann jegliche Ehrung jederzeit initiativ 

vornehmen.  

Was ist Bestandteil der Auszeichnung? 

Für die Auszeichnung mit einer Ehrenurkunde wird eine Urkunde in einem Schmuck-Umschlag 

bereitgestellt. In die jeweilige Ehrenurkunde eingedruckt sind der Name der gewürdigten Person, Ort 

und Datum der Auszeichnung, und die Unterschrift des Präsidenten.  

Bei Bronzenen, Silbernen und Goldenen Auszeichnungen wird zusätzlich eine Plakette oder Medaille 

in einem Schmuckkästchen sowie eine Anstecknadel bereitgestellt.  

Welchen Rahmen sollte eine Ehrung haben? 

Auszeichnungen sollen für die gewürdigte Person eine besondere Anerkennung darstellen. Sie sollen 

darum entsprechend der jeweiligen Ehrung in einem angemessenen und würdevollen Rahmen 

erfolgen. Beispielsweise im Rahmen einer Mitgliederversammlung, eines Turniers oder einer 

besonderen Veranstaltung.  

Welche Ehrungen kommen in Frage? 

Bei Unsicherheiten, welche Ehrung für eine engagierte Persönlichkeit in Frage kommt, hilft das Team 

der PV-Geschäftsstelle gern weiter. Bei einem (telefonischen) Gespräch finden wir gemeinsam 

heraus, welche Auszeichnung angemessen und möglich ist. 

Was ist für einen Antrag erforderlich? 

Für alle Auszeichnungen ist ein schriftlicher Antrag und die Befürwortung des zuständigen Stadt-, 

Kreis- oder Bezirksreiterverbandes erforderlich. Dazu kann das Formular verwendet werden.  

Welchen zeitlichen Vorlauf benötigt die Beantragung? 

Ehrungen sollten nach Möglichkeit frühzeitig beantragt werden. Zur sicheren und zuverlässigen 

Vorbereitung und Zustellung sollte ein Zeitraum von 14 Tagen möglichst nicht unterschritten werden. 

 

 



Welche Kosten entstehen? 

Für beantragte Auszeichnungen mit einer Ehrenurkunde oder Bronzenen oder Silbernen 

Plakette/Medaille entstehen Kosten. Sind in der jeweils gültigen Fassung der Gebührenordnung 

geregelt.  

Welche Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sollten ergriffen werden? 

Ehrungen sollten nach Möglichkeit und mit dem Einverständnis mit der gewürdigten Persönlichkeit mit 
den Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. In Frage kommen neben der Internetseite und 

ggf. den sozialen Medien des Vereins besonders die lokalen Tageszeitungen. Es empfiehlt sich, 

seitens der jeweiligen Vereine oder Verbände dazu rechtzeitig Kontakt aufzunehmen. 

Auszeichnungen werden nach Möglichkeit auch in den Medien des Pferdesportverbandes Westfalen 

begleitet. Bei Ehrungen mit Silbernen und Goldenen Auszeichnungen soll dies mit einer Meldung 

einschließlich Foto erfolgen.  

Was ist der Unterschied zwischen einer Ehrung und der Verleihung einer Treuenadel? 

Treuenadeln würdigen die lange Zugehörigkeit von Mitgliedern zum Verein. Abgesehen von der Dauer 
der Vereinszugehörigkeit sind sie bedingungslos und nehmen nicht Bezug auf das ehrenamtliche 

Engagement. Ehrungen beziehen sich auf das geleistete Engagement und würdigen, was eine Person 

für den Verein oder für bestimmte Projekte oder Aufgaben erbracht hat.  

 

 

 

 


